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ERKLAERUNG VON STATTHALTER[STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG

ZUGUNSTEN VON STADTSCHREIBER KONRAD III . ZURLAUBEN

Die Anhängerschaft ihres Mitrates und Stadtschreibers Konrad III.
Zurlauben sei vor Statthalter und Rat der Stadt Zug erschienen
und habe sich beklagt , dieser werde gleich einigen andern Herren
wegen seiner Tätigkeit als Tagsatzungsgesandter in Baden , insbe¬
sondere aber im Zusammenhang mit dem gachnangischen Handel , übel
verleumdet . So werde ausgestreut , diese seien parteiisch , un¬
katholisch und bestechlich . Zurlauben habe man, so werde weiter
verbreitet , deswegen sogar in Haft genommen . Dass diese vollkom¬
men haltlosen Behauptungen ausgerechnet in Einsiedeln so laut¬
stark verbreitet würden , stimme besonders bedenklich , komme doch
dort derart viel Volk zusammen , dass bald jedermann davon Kennt¬
nis haben und Zurlauben zeitlebens mit einem Makel behaftet sein

müsste . Deshalb habe man sich deren Begehren , eine offizielle Er¬
klärung nach Einsiedeln zu schicken und darin die Unhaltbarkeit
der Anschuldigungen darzulegen , nicht widersetzen können.
Man dürfe überzeugt sein , dass sie den Stadtschreiber nicht län¬
ger im Rate dulden würden , wenn auch bloss der geringste Zweifel
an dessen Lauterkeit bestünde . Deshalb fühle sich nun ob dieser

Verleumdungen auch der ganze Ort Zug betroffen . Man wisse hier
am besten , wie genau Zurlauben seinen Amtsgeschäften nachkomme
und wie zufrieden man mit seinen Leistungen und dem Erfolge sei¬
ner zahlreichen Gesandtschaften stets gewesen sei . So sei man
denn restlos davon überzeugt , dass Zurlauben auch in diesem zur
Diskussion stehenden Geschäft seines guten Namens und der Ehre
Zugs stets eingedenk sein werde.
Deshalb fordere Statthalter und Rat der Stadt Zug jedermann fei¬
erlich auf , sie möchten den Verleumdungen keinen Glauben schen¬
ken . Auch gebe man zu bedenken , dass sowohl die Obrigkeit wie
auch die Zurlaubschen Anhänger gewillt seien , alle weiteren Ver-
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unglimpfungen Zurlaubens , ungeachtet ob diese durch Personen

weltlichen oder geistlichen Standes erfolgten , gerichtlich ahn¬

den zu lassen . Zur Bekräftigung dieses ihres Willens würden sie

dieses Dokument mit ihrem " gwohnlichem . . . Einsigill " versehen.
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